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Herrn Bundesminister Nikolaus Berlakovich
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft (BMLFUW)

1012 Wien
, 21. Dez. 2006 

Anfrage Gesprächstermin

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Graner, 

Mit Besorgnis nimmt die Interessengemeinschaft für gentechnikfreie Saatgutarbeit (IG Saatgut) zur Kenntnis, dass auf dem Gelände der IPK Gatersleben gentechnisch veränderter Weizen angebaut wird. In der IG Saatgut zusammengeschlossen sind die Züchtungsorganisationen Kultursaat e.V. und die Assoziation biologisch-dynamischer Pflanzenzüchter e.V. (ABDP), die Erhaltungsorganisationen Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V. (VEN), Arche Noah und ProSpecieRara, außerdem die Bingenheimer Saatgut AG, Dreschflegel e.V., Reinsaat und Sativa Rheinau AG, 

Die Genbank in Gatersleben hat für unsere Arbeit in der Züchtung und Erhaltung von Sorten einen besonderen Stellenwert. Wir sehen weiteren Aufklärungsbedarf im Zusammenhang mit der gentechnischen Freisetzung und möchten Sie daher um ein Gespräch bitten. Dabei möchten wir uns über den gentechnischen Weizenanbau und die Vorkehrungen zur Gewährleistung der Gentechnikfreiheit der restlichen Weizenbestände der IPK-Genbank informieren und mit Ihnen erörtern, wie wir als Erhaltungsorganisationen und Züchtungsbetriebe weiterhin mit der Genbank kooperieren können, ohne die gentechnikfreie Qualität unserer bisherigen Arbeit zu gefährden.

Über einen baldigen Termin würden wir uns freuen.

Wir verbleiben mit guten Wünschen für das neue Jahr und

freundlichen Grüßen,

Siegrid Herbst

29. Mai 2009

FÜR DIE REINHEIT DES SAATGUTES

Sehr geehrter Herr Bundesminister!

Die langfristige Sicherheit für die konventionelle und ökologische Züchtung, Saatgutvermehrung und Sortenerhaltung – und damit für die Diversität der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen - setzt voraus, dass jegliche gentechnisch veränderten Anteile im Saatgut gekennzeichnet werden und ein Inverkehrbringen bei Nachweis nicht zugelassener gentechnisch veränderter Organismen (GVO) verboten bleibt.   

Von der Entscheidung der Europäischen Umweltminister wird letztlich abhängen, ob Saatgutnutzer und –nutzerinnen weiterhin vollständig über gentechnisch veränderte Anteile informiert werden oder ob sie in Zukunft einen gewissen GVO-Anteil im Saatgut – ohne Transparenz und Möglichkeit zur Abwehr – dulden müssen.   

Mit unserer Postkartenaktion fordern wir Sie auf, die derzeitige vorbildhafte österreichische Praxis auf EU-Ebene aktiv einzubringen, und sich einzusetzen:

· für die konsequente Reinhaltung des Saatgutes bezüglich gentechnisch veränderter Anteile, 

· für eine transparente Kennzeichnung von GVO-Anteilen oberhalb von null Prozent ab der Nachweisgrenze - analog zur österreichischen Saatgut-Gentechnikverordnung, die null Prozent GVO-Anteil in der ersten und maximal 0,1 Prozent als statistische Absicherung in der zweiten Kontrolle erlaubt.

· für die Umsetzung des VerursacherInnenprinzips

Die Mehrheit der Verbraucher und Verbraucherinnen fordert gentechnikfreie Lebensmittel. Deren Erzeugung beginnt bei reinem Saatgut. Dass landwirtschaftliche Betriebe und Verarbeitungsunternehmen die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte für eine gentechnikfreie Produktion einhalten können, setzt zu Beginn der Produktionskette die höchstmögliche Reinheit hinsichtlich gentechnisch veränderter Verunreinigungen voraus.

Schwellenwerte – kulturspezifisch oder nicht - bedeuten hingegen, dass unterhalb der festgelegten Schwelle verborgen bleibt, ob im Saatgut gentechnisch veränderte Samen enthalten sind oder nicht. Die gefährliche Konsequenz nicht deklarierter GVO-Anteile ist eine schleichend ansteigende Kontamination mit unwägbaren Folgen für die gentechnikfreie Saatgutbranche und unvorhersehbaren volkswirtschaftlichen Kosten. 

Das hat der Skandal um gentechnisch veränderten Reis aus den USA, der in die Lebensmittelkette gelangte, im Jahr 2006 eindrücklich bewiesen. Darüber hinaus macht die so mögliche, nicht deklarierte Aussaat von GVO auf womöglich Millionen von Hektar die gesetzlich vorgesehene Kontrolle praktisch unmöglich. Der Rückruf eines GVO ist kaum noch umsetzbar, wenn Anteile dieses GVO in sämtlichem Saatgut der jeweiligen Pflanzenart nicht nachvollziehbar enthalten sein können. 

Nur mit gentechnikfreiem Saatgut sind das Vorsorgeprinzip und eine echte Wahlfreiheit langfristig zu gewährleisten: In der wachsenden ökologischen Land- und Lebensmittelwirtschaft muss der Einsatz von Gentechnik verordnungsgemäß ausgeschlossen werden. Die große Mehrheit der konventionellen Betriebe produziert für den gentechnikfreien Markt und muss daher ebenfalls Kontaminationsrisiken, entsprechend den Anforderungen der aufnehmenden Hand, ausschließen.

Es ist wesentlich effizienter und sehr viel kostengünstiger, nicht kennzeichnungspflichtige Lebensmittel zu erzeugen, wenn am Anfang der Produktionskette konsequent reines Saatgut eingesetzt wird, als wenn jeder Verarbeitungsschritt einer GVO-Analyse unterzogen werden muss. Denn auch unterhalb von 0,9 Prozent GVO-Anteil muss ein Endprodukt als GVO gekennzeichnet werden, soweit nicht nachzuweisen ist, dass die Verunreinigung zufällig oder technisch unvermeidbar war.

Daher appellieren wir an Sie: Setzen Sie auch auf EU Ebene durch, die Kennzeichnung von Saatgut mit GVO-Anteilen oberhalb von null Prozent ab der Nachweisgrenze konsequent zu regeln und das Verursacherprinzip umzusetzen. Sichern Sie damit den Standortvorteil unserer konventionellen und ökologischen Saatgutbranche, landwirtschaftlichen Betrieben und Verarbeitungsunternehmen und lassen Sie vermeidbare Unsummen volkswirtschaftlicher Kosten und damit Steuergelder durch aufwendige Trennungsmaßnahmen gar nicht erst entstehen. 

Mit besten Grüßen,

Mag. Beate Koller (ARCHE NOAH Geschäftsführung)



Peter Zipser (ARCHE NOAH Obmann)

Reinhild Frech-Emmelmann (Geschäftsführerin Firma ReinSaat)

DI Siegrid Herbst (Interessengemeinschaft für gentechnikfreie Saatgutarbeit)




Die umseitig angeführten Beispiele machen die Folgen einer Verschleierung von GVO-Anteilen unterhalb einer Schwelle (hier 0,3 Prozent) deutlich. 

RAPS
GVO Anteile unterhalb von 0,3 Prozent im Rapssaatgut verschweigen heißt
:
· 1.500 bis 2.100 unerkannte gentechnisch veränderte Rapspflanzen pro Hektar

· Pro Pflanze 500 gentechnisch veränderte Samen

· Einkreuzungen in bis zu 26 Kilometern Entfernung
 

· Verwehte gentechnisch veränderte Samen auf Nachbarfeldern

· 10 bis 15 Jahre keimfähige gentechnisch veränderte Samen im Boden

· Gentechnisch veränderte Samen entlang von Transportwegen

· Das Aus für den derzeitigen gentechnikfreien Marktvorteil der österreichischen Landwirte
· Auskreuzungen auf wildlebende verwandte Pflanzen (z.B. Ackersenf, Schwarzer Senf, Rübsen, Hederich) einschließlich möglicher Rückeinkreuzungen 
Nicht gekennzeichnete GVO-Anteile im Rapssaatgut würden den Anbau von gentechnikfreiem Raps innerhalb weniger Jahre unmöglich machen.

Mais
Verheimlichte GVO-Anteile unterhalb von 0,3 Prozent im Maissaatgut, bedeuten
: 

· 300 versteckte gentechnisch veränderte Maispflanzen pro Hektar – je nach Sorte, 
· durchschnittlich 18 Millionen gentechnisch veränderte Pollenkörner pro Blütenstand

· Einkreuzungen in bis zu 4.440 Metern Entfernung

· Belastende Kosten für die gentechnikfreie Züchtung, weil die Gentechnikfreiheit von Ausgangsmaterial und nahe gelegenen Feldern nicht mehr vorausgesetzt werden kann

· dadurch erhebliche Wettbewerbsnachteile der konventionellen und ökologischen Saatgutbranche gegenüber der Gentechnik-Saatgutbranche
· Erhöhte Auskreuzungsgefahr bei der Vermehrung von (männlich sterilem) Hybrid-Saatgut
GVO Anteile unterhalb von 0,3 Prozent im Maissaatgut setzen gentechnikfreie Maissorten, ihre Züchtung und Märkte für gentechnikfreien Mais aufs Spiel. 
Weizen
Versteckte GVO-Anteile im Weizensaatgut von bis zu 0,3 Prozent bedrohen das wichtigste Grundnahrungsmittel in Europa durch
:

· 10.500 unerkannte gentechnisch veränderte Weizenpflanzen pro Hektar

· eine gentechnisch veränderte Weizenpflanze pro Quadratmeter

· Wettbewerbsverzerrungen zum Nachteil der konventionellen und ökologischen Weizenzüchtung durch zusätzliche Schutzmaßnahmen 

· Weitergabe der Kontamination und Akkumulationsrisiken bis zum fertigen Lebensmittel
· Immense volkswirtschaftliche Kosten für Analysen während der gesamten Produktionskette 
· Weizen ist bei Verbrauchern und Verbraucherinnen hochsensibel - ihr Vertrauen steht auf dem Spiel

GVO Anteile im Weizensaatgut machen die gentechnikfreie Lebensmittelerzeugung bei einem der Hauptnahrungsmittel unmöglich. 

Kohl
Bis zu 0,3 Prozent versteckte GVO Anteile im Kohl-Saatgut heißen für die Ernte
: 

· Einer von 333 Kohlköpfen ist unerkannt zu hundert Prozent gentechnisch verändert.

· Wer den gentechnisch veränderten Kohlkopf kocht, isst hundert Prozent gentechnisch veränderten Kohl.

· Wer Samen einer gentechnisch veränderten Kohlpflanze vermehrt, hat fünfzig oder gar hundert Prozent gentechnisch verändertes Saatgut
. 

Die Kennzeichnungsschwelle ab 0,9 Prozent GVO-Anteil in Lebensmitteln bietet VerbraucherInnen keinerlei Sicherheit: Entweder ein Kohlkopf ist vollständig gentechnisch verändert oder gentechnikfrei.
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� Je nachdem ob der Kohl homozygot (reinerbig) oder heterozygot (mischerbig) gentechnisch verändert ist 
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